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E  R  L  Ä  U  T  E  R  U  N  G  
zum Durchführungsplan Nr. 1 

(der Gemeinde Lauthausen),  

in Kraft getreten am 18.12.1959 

 

 

Der Rat der Gemeinde Lauthausen hat die Aufstellung des Durchführungsplanes 1 für das 
Gemeindegebiet beschlossen. 
 
Der Durchführungsplan umfasst ein Gebiet in Seligenthal an der Wahnbachtalstraße und 
zwar unmittelbar nordwestlich der alten Ortslage. Es handelt sich um ein Hanggelände in 
außerordentlich schöner landschaftlicher Lage mit weitem Fernblick in das Siegtal. Umge-
kehrt ist das Gelände auch von weithin einzusehen. 
 
Die Gemeindevertretung hält die Aufstellung des Durchführungsplanes für notwendig, um 
eine befriedigende bauliche Entwicklung für das genannte Gebiet sicherzustellen. 
 
Der Durchführungsplan verfolgt eine sparsame Erschließung unter weitgehendster Berück-
sichtigung der natürlichen Höhenlinien. Die Bebauung soll locker erfolgen. Grundsätzlich ist 
nur die eingeschossige Bebauung zugelassen mit einer Dachneigung von 33 bis 35 Grad. 
 
Die eigentliche Straßenraumbegrenzung muß gemäß den Eintragungen des Durchführungs-
plans, das heißt, in der Regel im Verlauf der vorderen Baulinie, durch höhere Hecken oder 
Staketenzäune erfolgen. Unmittelbar am Straßenrand entlang sind Hecken in 60 cm Höhe, in 
Verbindung mit Kantensteinen, vorgeschrieben. 
 
Die Bauten sollen im großen und ganzen als Putzbauten ausgeführt werden. Eine teilweise 
Verwendung anderen Materials zur Belebung der Mauerflächen ist gestattet. 
 
Das Hereinrücken der Hauptbaukörper in die vordere Baulinie ist zwingend. Ebenfalls zwin-
gend ist die grundsätzliche Einhaltung der in dem Durchführungsplan vermerkten Stellung 
der Baukörper mit Giebel und Traufe zur Straße hin. Nicht zwingend ist die vorgeschlagene 
Parzellierung und die vorgesehene Anzahl, wie auch die Länge und Tiefe der Baukörper. 
 
Die Ordnung des Grund und Bodens erfolgt, soweit erforderlich, nach § 14 des Aufbaugeset-
zes. 
 
Die Wasserversorgung ist durch Anschluß an das gemeindeeigene Versorgungsnetz vorge-
sehen. 
Eine Kanalisationsplanung ist in Bearbeitung. 
 
Eine im Durchführungsplan ausgewiesene öffentliche Grünfläche soll landschaftlich ausge- 
staltet werden mit Einordnung von Sitzplätzen. 
 
Das gesamte Gebiet gilt als Wohngebiet. Hierfür gelten folgende Bestimmungen: 
 
Das Wohngebiet ist für die Errichtung von Wohnbauten bestimmt. 
In Erschließung, Bebauung und Durchgrünung ist es so auszubilden, dass ein gesundes und 
schönes Wohnen gewährleistet ist. Verboten ist die Errichtung gewerblicher Anlagen aller 
Art. 
 
Die Kosten, die der Gemeinde bei Verfolgung der Ziele des Durchführungsplanes entstehen, 
können wie folgt geschätzt werden: 
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Grunderwerb ca.     4.000 DM 
 
Straßenausbau ca.   50.000 DM 
 
Versorgung ca.     6.000 DM 
 
Kanalisation ca.   45.000 DM 
 
 
 
Der Planungsbeauftragte 
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